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Satzung der Hansestadt Lüneburg für die Friedhöfe (Friedhofssatzung ) vom 26.11.2009

Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung vom 26.��.2009 aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Nieder-
sächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Oktober 2006 (Nds. 
GVBl. S.473) folgende Satzung beschlossen: 

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Stadt Lüneburg gelegene und von ihr verwaltete
Friedhöfe:

Waldfriedhof,
Zentralfriedhof,
Michaelisfriedhof,
Friedhof Oedeme,
Friedhof Rettmer,
Friedhof Häcklingen,
Friedhof Nord-West.

§ 2 Friedhofszweck

Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Hansestadt Lüneburg. Sie dienen der Bestattung aller Personen, 
die bei ihrem Ableben Einwohner der Hansestadt Lüneburg waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer be-
stimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Personen bedarf einer Ausnahmegenehmigung. 

§ 3 Benutzungszwang

Die Verstorbenen sollen auf dem Friedhof beigesetzt werden, der ihrem letzten Wohnsitz am nächsten liegt. Die 
Bestattung auf anderen Friedhöfen ist möglich, wenn dies gewünscht wird und die Belegung dies zulässt oder 
dort ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte besteht.

§ 4 Schließung und Entwidmung

Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichem Interesse geschlossen 
oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die 
Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht 
der Schließung, so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.
Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils öffentlich bekanntzumachen. 
Die Stadt kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entgegenstehen.
Die Stadt kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhefristen abgelaufen sind. 
Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einvernehmen mit den Berech-
tigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung entsprechender Rechte auch Umbettungen 
ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten möglich. 

II Ordnungsvorschriften

§ 5 Öffnungszeiten

Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet. 
Die Stadt kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorübergehend untersa-
gen. 

§ 6 Verhalten auf dem Friedhof

Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes und der Achtung der Persönlichkeitsrechte der Angehöri-
gen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 
Kinder unter �0 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener betreten. 
Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 

die Wege mit Fahrzeugen aller Art und Sportgeräten (z. B. Rollschuhen, Inlineskater), ausgenommen  
 Kinderwagen und Rollstühle, zu befahren,

der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie das Anbieten von Dienstleistungen,
an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen, 
die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, 
Druckschriften zu verteilen, 
Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 
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den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen  
	 und	Hecken	zu	übersteigen	und	Rasenflächen	(soweit	sie	nicht	als	Wege	dienen),	Grabstätten	und 
 Grabeinfassungen zu betreten, 

mitgebrachte Tiere frei herumlaufen zu lassen. 
Die Stadt kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm verein-
bar sind. 

4) Totengedenkfeiern sind spätestens zehn Tage vorher bei der Stadt zur Zustimmung anzumelden. 
5) Ruhebänke werden ausschließlich von der Stadt aufgestellt.

§ 7 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof

Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten auf den Fried-
höfen der vorherigen Zulassung durch die Stadt, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt.
Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die 

in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind, 
selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder in die Handwerksrolle 

	 eingetragen	sind	oder	über	eine	gleichwertige	Qualifikation	verfügen	und	
eine	entsprechende	Berufshaftpflichtversicherung	nachweisen	können.

3) Die Zulassung erfolgt durch Zulassungsbescheid. Die Zulassung ist jedes Jahr zu erneuern.
4) Die zugelassenen Gewerbetreibenden haben für jeden ihrer Bediensteten einen Ausweis auszustellen. Die Zulas-

sung und die Bedienstetenausweise sind dem Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuweisen.
5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Rege-

lungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen.

6) Unbeschadet § 6 Abs. 3 Buchst. c) dürfen gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen nur während der von der 
Stadt festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. In den Fällen des § 5 Abs. 2 sind gewerbliche Arbeiten ganz un-
tersagt. 

7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur vorübergehend und 
nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behindern. Bei Beendigung oder bei Unterbrechung der Ta-
gesarbeit sind die Arbeits- und die Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. Die Gewerbetrei-
benden dürfen auf den Friedhöfen keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Gewerb-
liche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden. 

8) Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der Abs. 4 bis 7 verstoßen oder bei 
denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann die Stadt die Zulas-
sung auf Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist 
eine Mahnung entbehrlich.

9) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum , die im Inland nur vorübergehend 
tätig sind, haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzeigen. Die Gewerbetreibenden haben für je-
den Bediensteten bei der Stadt einen Ausweis zu beantragen. Die Bedienstetenausweise sind dem Friedhofsper-
sonal	auf	Verlangen	vorzuweisen.	Abs.	1-4;	Abs.	6	Satz	2	und	Abs.	8	finden	keine	Anwendung.	Das	Verwaltungs-
verfahren kann über eine einheitliche Stelle nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Niedersachsen 
abgewickelt werden.

II Bestattungsvorschriften

§ 8 Anzeigepflicht und Bestattungszeit

Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der Friedhofsverwaltung anzumelden, spä-
testens jedoch 24 Stunden vor der Beisetzung. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte / Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das 
Nutzungsrecht nachzuweisen. 
Die Stadt setzt Ort und Zeit der Bestattung fest, wobei die Wünsche der Hinterbliebenen nach Möglichkeit be-
rücksichtigt	werden.	An	Sonn-	und	Feiertagen	sowie	an	Sonnabenden	finden	keine	Beisetzungen	statt.	Erdbe-
stattungen sollen in der Regel spätestens 96 Stunden nach Eintritt des Todes erfolgen.

g)

h)

�)

2)
a)
b)

c)

�)

2)



3

§ 9 Särge

Die Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlos-
sen ist. Für die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbaubarem Mate-
rial (z.B. Vollholz) erlaubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und -ausstattung. Die 
Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. Auch Überurnen, die in der Erde beige-
setzt werden, müssen aus leicht abbaubarem, umweltfreundlichem Material bestehen. 
Die Särge sollen höchstens 2,�0 m lang, 0,75 m hoch und im Mittelmaß 0,80 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen 
größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Stadt bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
Für die Beisetzung in vorhandenen Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelassen, 
die luftdicht verschlossen sind. 

§ 10 Ausheben der Gräber

Die Gräber werden von der Stadt ausgehoben und wieder zugefüllt. 
Die	Tiefe	der	einzelnen	Gräber	beträgt	von	der	Erdoberfläche	(ohne	Hügel)	bis	zur	Oberkante	des	Sarges	minde-
stens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. 
Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 

§ 11 Ruhezeit

Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre. Bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr �0 Jahre
Die Ruhezeit für Aschen beträgt auf allen Friedhöfen 20 Jahre. 

§ 12 Umbettungen

Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vor-
herigen Zustimmung der Stadt. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. 
Umbettungen innerhalb des Stadtgebiets sind in den ersten zwei Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines 
dringenden öffentlichen Interesses zulässig. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte in 
eine andere Reihengrabstätte/Urnengrabstätte sind innerhalb des Stadtgebiets nicht zulässig. § 4 Abs. 5 bleibt 
unberührt. Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus Reihengrabstät-
ten / Urnenreihengrabstätten jeder Angehörige des Verstorbenen mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 
�5 Abs. 5), bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte.
Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste können mit vorheriger Zustimmung der 
Stadt auch in belegte Grabstätten aller Art umgebettet werden. 
Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus Reihengrabstätten/Urnen-
reihengrabstätten jeder Angehörige des Verstorbenen mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten (§ 27 Abs. 
3), bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. In den Fällen 
des § 30 Abs. � Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 30 Abs. � Satz 4 können Leichen oder 
Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten 
umgebettet werden. 
Alle Umbettungen werden von der Stadt durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. Umbettungen 
führt die Stadt nur in den Monaten November bis März durch.
Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung haben die Antragsteller Ersatz für die Schäden zu leisten, 
die	an	benachbarten	Grabstätten	und	Anlagen	durch	eine	Umbettung	zwangsläufig	entstehen.	
Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder aus zu graben, bedarf einer behördlichen 
oder einer richterlichen Anordnung. 
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IV Grabstätten

§ 13 Arten der Grabstätten

Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofträgers. An ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erwor-
ben werden.
Die Grabstätten werden unterschieden in
a) Reihengrabstätten, 
b) Rasenreihengrabstätten
c) Rasenpartnergrabstätten
d) Wahlgrabstätten, 
e) Familiengrabstätten 
f) Urnenwahlgrabstätten, 
g) Urnenreihengrabstätten mit Namensnennung 
h) anonyme Urnenreihengrabstätten 
Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an einer der Lage nach be-
stimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 

§ 14 Reihengrabstätten, Rasenreihengrabstätten, Rasenpartnergrabstätten

(�) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfalle für 
die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden abgeben werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht 
möglich.
(2) Es werden eingerichtet 

Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr mit den Maßen:  
Länge �,20 m, Breite 0,90 m. Die Größe des fertigen Grabbeetes beträgt 0,70 x 0,40 m. 
Reihengrabfelder für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr mit den Maßen: 
Länge 2,40 m, Breite �,20 m. Die Größe des fertigen Grabbeetes beträgt �,60 x 0,70 m ab. 

3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche beigesetzt werden. Ausnahmen können bei gleichzeitig verstor-
benen Familienangehörigen zugelassen werden. 

4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird sechs Monate vor-
her öffentlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. 

5) Rasenreihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfal-
le für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden abgeben werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist 
nicht möglich.

6)	 Die	Gesamtfläche	des	Rasenreihengrabfeldes	wird	mit	Rasen	eingesät	und	durch	den	Friedhofsträger	25	Jahre	
gepflegt.

7)	 Auf	Wunsch	besteht	die	Möglichkeit	eine	kleine	Fläche	vor	dem	Gedenkstein	als	Pflanz-	und	Pflegefläche	zu	nut-
zen. Ist dies der Fall, so ist eine Fläche von 0,60 x 0,50 m und der Stein mit einer �5 cm breiten Natursteineinfas-
sung zu umgeben.

8) Rasenpartnergrabstätten sind Doppelstellen für Erdbestattungen, die der Reihe nach vergeben und erst im To-
desfalle für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. Eine einmalige Verlängerung bei der 2. 
Beisetzung (Partnerbeisetzung) ist bis zum Ablauf der Ruhefrist erforderlich.

9)	 Auf	Wunsch	besteht	die	Möglichkeit	eine	kleine	Fläche	vor	dem	Gedenkstein	als	Pflanz-	und	Pflegefläche	zu	nut-
zen. Ist dies der Fall, so ist eine Fläche von �,60 x 0,50 m und der Stein mit einer �5 cm breiten Natursteineinfas-
sung zu umgeben.

§ 15 Wahlgrabstätten

Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbeisetzungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 
25 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber bestimmt wird. Der Wieder-
erwerb eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Die Stadt kann 
Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten ablehnen, insbesondere wenn die Schlie-
ßung gem. § 4 beabsichtigt ist. 
Es werden unterschieden ein- und mehrstellige Grabstätten. Die Abmessungen je Grabstelle sollen mindestens 
eine Länge von 2,50 m und eine Breite von �,25 m haben.
Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen Gebühr mit Aushändigung der Verleihungsurkunde. 
Auf den Ablauf des Nutzungsrechts wird der jeweilige Nutzungsberechtigte sechs Monate vorher schriftlich - falls 
er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, durch eine öffentliche Bekanntmachung und durch ei-
nen dreimonatigen Hinweis auf der Grabstätte - hingewiesen. 
Eine	Beisetzung	darf	nur	stattfinden,	wenn	die	Ruhezeit	die	Nutzungszeit	nicht	übersteigt	oder	ein	Nutzungs-
recht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wieder erworben worden ist. 

6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 
genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch ei-
nen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem 
Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Ange-
hörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über, 
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auf den überlebenden Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner, und zwar auch dann,  
wenn Kinder aus einer früheren Ehe vorhanden sind, 
auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder, 
auf die Stiefkinder, 
auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
auf die Eltern, 
auf die vollbürtigen Geschwister, 
auf die Stiefgeschwister, 
auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben. 

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird der Älteste Nutzungsberechtigter. 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten innerhalb 
eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt. 

7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem Kreis des Abs. 6 Satz 2 
übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Stadt. 

8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen. Der 
Nutzungsberechtigte hat der Friedhofsverwaltung zur Aktualisierung der vorliegenden Daten jede Anschriftenän-
derung unverzüglich anzuzeigen.

9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend. 
�0) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen Regelungen 

das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Beiset-
zungen	und	über	die	Art	der	Gestaltung	und	der	Pflege	der	Grabstätte	zu	entscheiden.	

11)	Aus	dem	Nutzungsrecht	ergibt	sich	die	Pflicht	zur	Anlage	und	zur	Pflege	der	Grabstätte.	
�2) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf 

der letzten Ruhezeit verzichtet werden. Ein Verzicht ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. 
�3) In begründeten Fällen kann gegen Zahlung einer entsprechenden Gebühr eine vorzeitige Einebnung derGrabstät-

te erfolgen.
 

§ 16 Beisetzung von Aschen

Aschen dürfen beigesetzt werden in 
Urnenreihengrabstätten mit Namensnennung, 
Urnenwahlgrabstätten, 
anonymen Urnenreihengrabstätten 
Wahlgrabstätten 

2) Urnenreihengrabstätten mit Namensnennung sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im To-
desfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. In einer Urnenreihengrabstät-
te mit Namensnennung können mehrere Aschen gleichzeitig beigesetzt werden. An zentraler Stelle des Grab-
feldes wird ein Denkmal, das den Namen des bzw. der Verstorbenen enthält, gelegt. Die Inschriften werden durch 
die Friedhofsverwaltung veranlasst.

3) Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jah-
ren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber bestimmt wird. Urnenwahlgrab-
stätten können außer in Grabfeldern auch in Mauern, Terrassen und Hallen eingerichtet werden. Die Zahl der 
Urnen, die in einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können, richtet sich nach der Größe der Aschengrab-
stätte. 

4) In anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Fläche von 0,30 x 0,30 m je 
Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grabstätten werden nicht gekennzeichnet. Sie werden verge-
ben, wenn dies dem Willen des Verstorbenen entspricht. 

5) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Reihengrabstätten 
und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten. 

§ 17 Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten obliegt ausschließlich der Hansestadt 
Lüneburg. 
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V. Gestaltung der Grabstätten

§ 18 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

Jede Grabstätte ist - unbeschadet der besonderen Anforderungen der §§ 20 und 28 für Abteilungen mit besonde-
ren Gestaltungsvorschriften - so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Fried-
hofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 

§ 19 Wahlmöglichkeit

Auf den Friedhöfen können Abteilungen mit und Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften eingerich-
tet werden. 
Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in einer Abteilung mit oder in einer Abteilung ohne besondere Gestal-
tungsvorschriften zu wählen. Wird von dieser Wahlmöglichkeit (bei Anmeldung der Bestattung) kein Gebrauch ge-
macht, hat die Beisetzung in einer Abteilung mit besonderen Gestaltungsvorschriften zu erfolgen. 
Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften sind: 

auf dem Waldfriedhof zurzeit Feld 22 und Feld 28 b 
4) Auf den übrigen Friedhöfen gibt es keine besonderen Gestaltungsvorschriften.

 

VI. Grabmale und bauliche Anlagen

§ 20 Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften

Die Grabmale in Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften müssen in ihrer Gestaltung und Bearbei-
tung den Anforderungen der Grabfeldrichtlinien entsprechen, die Bestandteil dieser Satzung sind.
Unzulässig sind jedoch:

Kunststeinsockel unter Natursteingrabmalen,
Grabsteine aus gegossener Betonmasse,
Grabsteine aus Kunststoffen,
in	Beton	aufgetragener	ornamentaler	und	figürlicher	Schmuck,
Ölfarbenanstrich auf Grabmalen,
Lichtbilder, es sei denn, es handelt sich um eine Porträtaufnahme des Verstorbenen aus Porzellan und ist  

 nicht größer als 6 x 8 cm,
Glas- und Emailleplatten sowie blinkende Platten,
Symbole und Inschriften, die der Weihe des Ortes nicht entsprechen,
Firmenbezeichnungen an Grabmalen.

§ 21 Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften

In den Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften unterliegen die Grabmale in ihrer Gestaltung, Bear-
beitung und Anpassung an die Umgebung lediglich den allgemeinen Anforderungen (§ �8). 

§ 22 Zustimmungserfordernis

Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Stadt. 
Die Zustimmung soll bereits vor der Anfertigung oder der Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Auch pro-
visorische	Grabmale	sind	zustimmungspflichtig,	sofern	sie	größer	als	15	cm	x	30	cm	sind.	Die	Anträge	sind	durch	
die Verfügungsberechtigten zu stellen; der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung vorzule-
gen, bei Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen. 
Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 

der Grabmalentwuf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab �:�0 unter Angabe des Materials, seiner   
 Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit es  
 zum Verständnis erforderlich ist. 

Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab �:� unter Angabe des Materials, seiner  
 Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit es  
 zum Verständnis erforderlich ist. In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab �:5 oder  
 das Aufstellen eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 

3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf ebenfalls der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung der Stadt. Die Absätze � und 2 gelten entsprechend. 

4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach 
der Zustimmung errichtet worden ist. 

5)	 Die	nicht	zustimmungspflichtigen	provisorischen	Grabmale	sind	nur	als	naturlasierte	Holztafeln	oder	-kreuze	zu-
lässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung verwendet werden. 

�)

2)

3)
a)

�.
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7.
8.
9.

�)

2)
a)

b)



7

§ 23 Anlieferung

Beim Liefern von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen sind der Stadt vor der Errichtung vorzulegen: 
die Gebührenempfangsbescheinigung, 
der genehmigte Entwurf, 
die genehmigte Zeichnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole. 

2) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind so zu liefern, dass sie am Friedhofseingang von der 
Stadt überprüft werden können. 

§ 24 Standsicherheit der Grabmale

Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (TA Grab-
mal in der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher 
sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Satz � gilt für son-
stige bauliche Anlagen entsprechend. 

§ 25 Unterhaltung

Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu halten. Ver-
antwortlich dafür ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der Empfänger der Grabanweisung, bei Wahl-
grabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. 
Ist die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für 
die	Unterhaltung	Verantwortlichen	verpflichtet,	unverzüglich	Abhilfe	zu	schaffen.	Bei	Gefahr	im	Verzuge	kann	die	
Stadt auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) 
treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Stadt nicht innerhalb einer jeweils 
festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Stadt berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu 
tun oder das Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder die Teile davon zu entfernen; die Hansestadt Lüneburg 
ist	nicht	verpflichtet,	diese	Sachen	aufzubewahren.	Ist	der	Verantwortliche	nicht	bekannt	oder	nicht	ohne	weiteres	
zu ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte, bei Rei-
hengrabstätten auf dem Grabfeld. Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch Umfallen von 
Grabmalen oder sonstiger baulicher Anlagen oder durch Abstürzen von Teilen davon verursacht wird. 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als besondere Eigenart 
eines Friedhofs erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis geführt. Die Friedhofsverwaltung kann die 
Zustimmung zur Änderung derartiger Grabmale und baulicher Anlagen versagen. Insoweit sind die zuständigen 
Denkmalschutz-	und	Pflegebehörden	nach	Maßgabe	der	gesetzlichen	Bestimmungen	zu	beteiligen.

§ 26 Entfernung

Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorhe-
riger schriftlicher Zustimmung der Stadt von der Grabstätte entfernt werden. 
Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen zu 
entfernen. Sind die Grabmale oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf 
der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Hanse-
stadt Lüneburg. Sofern Wahlgrabstätten von der Stadt abgeräumt werden, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte 
die Kosten zu tragen. 

�)
a)
b)
c)
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VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 27 Allgemeines

Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § �8 hergerichtet und dauernd verkehrssicher instand 
gehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen und an den 
dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. § 7 Abs. 6 Satz 3 bleibt unberührt. 
Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtcharakter des Friedhofs, 
dem besonderen Charakter des Friedhofteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dür-
fen	nur	mit	Pflanzen	bepflanzt	werden,	die	andere	Grabstätten	und	die	öffentlichen	Anlagen	und	Wege	nicht	be-
einträchtigen. 
Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verantwortlich. Verfügungsberechtig-
ter ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Ur-
nenwahlgrabstätten	der	jeweilige	Nutzungsberechtigte.	Die	Verpflichtung	erlischt	erst	mit	dem	Ablauf	der	Ruhe-
zeit oder des Nutzungsrechts. Abs. 7 bleibt unberührt. 
Jede wesentliche Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Stadt. Die Anträge sind durch 
die Verfügungsberechtigten zu stellen. Der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung vorzule-
gen, bei Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen. Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, kann die 
Stadt die Vorlage einer Zeichnung im Maßstab �:20 mit den erforderlichen Einzelangaben verlangen. 
Die	Verfügungsberechtigten	können	die	Grabstätten	selbst	anlegen	und	pflegen	oder	damit	einen	zugelassenen	
Friedhofsgärtner beauftragen. Auf dem Waldfriedhof übernimmt es die Stadt, nach der Beisetzung mit Ablauf ei-
ner angemessenen Frist, gegen Entgelt die Kränze abzuräumen, den Grabhügel abzufahren und Mutterboden 
aufzubringen. Weiter übernimmt es die Stadt auf Wunsch, die gesamte Grabanlage gegen Entgelt herzurichten.
Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Beisetzung, Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten binnen sechs Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechts hergerichtet sein. 
Die Stadt kann verlangen, dass der Verfügungsberechtigte die Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechts abräumt. 
Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten 
obliegen ausschließlich der Stadt. 
Kunststoffe	und	andere	nicht	verrottbare	Werkstoffe	dürfen	in	Produkten	der	Trauerfloristik,	insbesondere	in	Krän-
zen, Trauergebinden- und -gestecken nicht verwendet werden. Kleinzubehör wie Blumentöpfe, Grablichter, Pla-
stiktüten aus nicht verrottbarem Material sind vom Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfalltrennung bereitge-
stellten Behältern zu entsorgen. 

§ 28 Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften

Die	Grabstätten	müssen	bepflanzt	werden	und	in	ihrer	gärtnerischen	Gestaltung	und	in	ihrer	Anpassung	an	die	
Umgebung besonderen Anforderungen entsprechen. 
In	den	Belegungsplänen	können	für	die	Bepflanzung	der	Grabstätten	kleinere	Flächen	als	die	Grabstättengröße	
vorgeschrieben	und	nähere	Regelungen	über	die	Art	der	Bepflanzung	und	die	Gestaltung	der	Grabstätten	getrof-
fen werden. Nicht zugelassen sind insbesondere Bäume und großwüchsige Sträucher, Einfassungen jeder Art, 
Grabgebinde aus künstlichem Werkstoff und das Aufstellen von Bänken. 

§ 29 Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften

In den Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften unterliegen die Grabstätten in Herrichtung und 
Pflege	lediglich	den	allgemeinen	Anforderungen	(§	27).	

§ 30 Vernachlässigung

Wird	eine	Grabstätte	nicht	ordnungsgemäß	hergerichtet	oder	gepflegt,	hat	der	Verfügungsberechtigte	(§	27	
Abs.3) auf schriftliche Aufforderung der Stadt die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemesse-
nen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verfügungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermit-
teln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte, bei Reihengrab-
stätten auf dem Grabfeld. Wird die Aufforderung nicht befolgt, können Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten 
von der Stadt abgeräumt, eingeebnet und eingesät werden. Bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten kann die 
Stadt in diesem Fall die Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen 
oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor dem Entzug des Nutzungsrechts ist der jeweilige 
Nutzungsberechtigte noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen, ist 
er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, hat noch einmal eine entsprechende öffentliche Bekannt-
machung und ein entsprechender vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. In dem Entziehungsbe-
scheid ist der jeweilige Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen 
innerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der Verfügungsberech-
tigte ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntmachung und dem Hinweis auf der Grabstät-
te oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgeblichen Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entziehungsbe-
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8)

9)

�)

2)

�)



9

scheid auf die Rechtsfolgen des § 26 Abs. 2 Satz 3 und 4 hinzuweisen. 
Für Grabschmuck gilt § 26 Abs. 2 Satz 3 und 4 entsprechend. 

VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern

§ 31 Benutzung der Leichenhallen

Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis der Stadt 
betreten werden. 
Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen die Ver-
storbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der 
Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schließen. 
Die	Särge	Verstorbener,	bei	denen	der	Verdacht	besteht,	dass	sie	an	einer	meldepflichtigen	Krankheit	gelitten	ha-
ben, sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und 
die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 

§ 32 Trauerfeiern

Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum, am Grabe oder an einer anderen im Freien vorgese-
henen Stelle abgehalten werden. 
Die Aufbahrung des Verstorbenen im Feierraum kann untersagt werden, wenn der Verdacht besteht, dass der 
Verstorbene	an	einer	meldepflichtigen	Krankheit	gelitten	hat	oder	wenn	Bedenken	wegen	des	Zustandes	der	Lei-
che bestehen. 
Die Trauerfeiern sollen jeweils nicht länger als 45 Minuten dauern. Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustim-
mung der Stadt. 
Die Friedhofskapelle des Waldfriedhofes wird durch die Stadt ausgeschmückt. Zusätzliche Ausschmückungen 
durch Hinterbliebene sind zulässig. Gewerbliche Betriebe dürfen zusätzliche Ausschmückungen nur bei der mitt-
leren und großen Dekoration vornehmen.

 
IX. Schlussvorschriften

§ 33 Alte Rechte

Bei Grabstätten, über welche die Stadt bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, richten sich die Nut-
zungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 
Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbestimmter 
Dauer werden auf zwei Nutzungszeiten nach § �5 Abs. � oder § �6 Abs. 3 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. 
Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt 
beigesetzten Leiche oder Asche. 
Im Übrigen gilt diese Satzung. 

§ 34 Haftung

Die Hansestadt Lüneburg haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ih-
rer Anlagen und ihrer Einrichtung, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. 
Im Übrigen haftet die Hansestadt Lüneburg nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Von dieser Haftungsbe-
schränkung ausgenommen, sind alle Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

§ 35 Gebühren und Entgelte

Für die Benutzung der von der Hansestadt Lüneburg verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sind die Ge-
bühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 
Für Leistungen, für die eine Umsatzsteuer zu entrichten ist, werden Entgelte festgesetzt.
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§ 36 Ordnungswidrigkeiten

Mit Geldbuße kann gem. § 6 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung belegt werden, wer vorsätzlich 
sich als Besucher entgegen § 6 Abs. � nicht der Würde des Friedhofs entsprechend verhält oder 

 Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt, 
entgegen § 6 Abs. 3 

die Wege mit Fahrzeugen aller Art und Sportgeräten (z.B. Rollschuhen, Inlineskatern) ausgenommen 
Kinderwagen und Rollstühle, befährt, 
Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie Dienstleistungen verkauft, 
an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung Arbeiten ausführt, 
Film-, Ton-; Video- und Fotoaufnahmen erstellt und verwertet, außer zu privaten Zwecken, 
Druckschriften verteilt, 
Abraum und Abfall außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagert, 
den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen und He-
cken	übersteigt	und	Rasenflächen	(soweit	sie	nicht	als	Wege	dienen),	Grabstätten	und	Grabeinfassungen	
betritt, 
mitgebrachte Tiere nicht an der Leine führt. 

3. entgegen § 6 Abs. 4 Totengedenkfeiern ohne Zustimmung der Stadt durchführt, 
4. als Gewerbetreibender entgegen § 7 Abs. �, 7 und 8 ohne vorherige Zulassung tätig wird, außerhalb der  
 festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt sowie Werkzeuge und Materialien unzulässig lagert, 
5. entgegen § 22 Abs. � und Abs. 3 ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche Anlagen errichtet oder  
 verändert, 
6. Grabmale entgegen § 24 Abs. � nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert, 
7. Grabmale entgegen § 25 Abs. � nicht in gutem und verkehrssicherem Zustand hält, 
8. Grabmale und bauliche Anlagen entgegen § 26 Abs. � ohne vorherige schriftliche 
 Zustimmung entfernt, 
9. Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe entgegen § 27 Abs. 9 verwendet oder so beschaffenes  
 Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt, 
�0. Grabstätten entgegen § 30 vernachlässigt 

§ 37 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 24.��.2005 außer Kraft. 

Hansestadt Lüneburg, 26.��.2009

Mädge
Oberbürgermeister

Ratsbeschluss vom 26.��.2009
Veröffentlicht am �7.�2.2009 im Amtsblatt für den Landkreis Lüneburg Nr. �2/09
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